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Die Texte der sieben sektoriellen
Abkommen zwischen der Schweiz und
der EU einschliesslich ihrer Anhänge
und Schlussakten umfassen 623 Seiten. 
Sie sind auch im Internet auf der Website 
http://www.europa.admin.ch einsehbar. 

Der auf Seite 8 dieser Erläuterungen
abgedruckte Bundesbeschluss ist im
Bundesblatt Nr. 42 vom 26. Oktober 1999
(BBl 1999 8764 ff., WWW-Adresse:
http://www.admin.ch/ch/d/ff/1999/index
0_42.html) veröffentlicht worden. 
Im gleichen Bundesblatt sind auch die
folgenden Erlasse zu finden:

¡ Bundesgesetz zum Abkommen zwi-
schen der Europäischen Gemein-
schaft, ihren Mitgliedstaaten und der
Schweiz über die Freizügigkeit 
(Personenverkehr, BBl 1999 8643ff.)

¡ Bundesgesetz zur Verlagerung von
alpenquerendem Güterschwerver-
kehr auf die Schiene (Verkehrsverla-
gerungsgesetz, BBl 1999 8728ff.)

¡ Bundesgesetz zum Abkommen zwi-
schen der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweiz über den
Güter- und Personenverkehr auf
Schiene und Strasse (BBl 1999
8733ff.)

¡ Bundesgesetz über Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände (Lebensmit-
telgesetz, LMG, BBl 1999 8739ff.)

¡ Bundesgesetz über die minimalen
Arbeits- und Lohnbedingungen für in
die Schweiz entsandte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer und
flankierende Massnahmen (Bundes-
gesetz über die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, BBl 1999 8744ff.)

¡ Bundesgesetz über die Landwirt-
schaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG,
BBl 1999 8756ff.)

All diese Unterlagen können zudem bei
den Staatskanzleien der Kantone und
den weiteren von den Kantonen
bezeichneten Stellen (Auskunft hierüber
bei der Staatskanzlei Ihres Kantons)
eingesehen werden. 

Weitere 
Informationen


